




N I E D E R S C H R I F T Seite: 305 
 
 
über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates Denkendorf   
am: 25.10.2018 in Denkendorf 
um 19.00 Uhr Schulungsraum  

Feuerwehrgerätehaus Denkendorf  
  
 
Sämtliche 16 Mitglieder des Gemeinderates Denkendorf  
waren ordnungsgemäß geladen. 
 
Vorsitzende war: 1. Bgmin Forster 
Schriftführer war: Frau Herrler    
 
 
Anwesend waren: 
 

 
  

Heinrich Beringer 
Heinrich Forscht 
Heike Fritzen 
Christian Holtz ab 20.23 Uhr 
Josef Mosandl 
Karin Nerb 
Rolf Schowalter 
Ludwig Schranz 
Thomas Sendtner 
Regina von Wernitz - Keibel 
Alfons Weber 
Josef Wermuth 
Stephan Werner 
Josef Weigl 
Claus Wirth 
 
 
 
Entschuldigt abwesend waren:  
 
Peter Lehner 
Alois Müller 
Jürgen Sendtner 
 
 
 
Unentschuldigt abwesend waren: 
 
 
 
 
Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. 
 
 
 
Beginn der Sitzung: 19.00 Uhr 
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1. Genehmigung der Niederschrift aus der Sitzung vom 4.10.2018 

 
 
Der Gemeinderat genehmigt die Niederschrift aus der Sitzung vom 04.10.2018. 
 
Abstimmungsergebnis: 13  0 
 
 

2. Beschluss über die Tagesordnung 
 
kein Beschluss 
 
 

3.  Informationen aus der Bauausschusssitzung 
 
Folgender Antrag wurde genehmigt: 
• Neubau von zwei Dachgiebeln und Erweiterung der bestehenden 

Dachgeschosswohnung auf Fl.Nr. 382/1 Gem. Denkendorf, Am Feuerweiher 
 
 

4. Informationen über Beschlüsse aus nichtöffentlichen Sitzungen nach 
Wegfall der Geheimhaltung 
 
- Vergabe der Ingenieurleistungen nach HOAI für die Kanalnetzberechnung und 

Auswechslung in Höhe von 109.300 Euro 
- Vergabe der Ingenieurleistungen für die Sanierung der Trinkwasserleitung in 

Höhe von 9.800 Euro 
 
 

5. Informationen über Bauvorhaben im Freistellungsverfahren 
 
• Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage auf Fl.Nr. 51/38 Gem. 

Schönbrunn, An der Windmühle 
• Umbau zu einem Zweifamilienhaus auf Fl.Nr. 1412/29 Gem. Denkendorf, 

Chudobastr. 
• Neubau eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung, Doppelgarage und 

Stellplätzen auf Fl.Nr. 549/6 Gem. Gelbelsee, Am Vogelfeld 
 
 

127. Bauantrag zum Anbau von 2 Büroräumen auf Fl.Nr. 1007/37 Gem. 
Denkendorf, Alemannenstraße; Beratung – Beschlussfassung (602) 
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Das Vorhaben liegt im Bereich des Bebauungsplanes Nr. XIV Gewerbegebiet 
„An der Römersäule“ BA II. Es widerspricht den Festsetzungen hinsichtlich der 
Überbauung der Baugrenze und der Überschreitung der GRZ von 0,8 auf 
nunmehr 0,94. 
Hierzu sind entsprechende Anträge zur Befreiung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplans beigefügt und wie nachfolgend begründet: 
 
- GRZ 
Unter Berücksichtigung des Anbaus von 2 Büroräumen und der gepflasterten 
Hofflächen mit 100 % liegt die Grundflächenzahl GRZ wie bis dato bei 0,94. 
Da die betroffene Fläche des geplanten Anbaus bereits als gepflasterte Fläche 
im Bestand berücksichtigt war, bleibt die bereits erteile Befreiung aus dem Jahr 
2013 unverändert bei GRZ 0,94. 
Die im Bebauungsplan vorgegebene Grundflächenzahl ist mit GRZ = 0,80 
angegeben. Die Grundflächenzahl wird somit unverändert gegenüber der bereits 
vorhandenen Genehmigung um ca. 17,5 % überschritten. 
 
Aus betrieblichen Gründen werden dringend zwei zusätzliche Büros erforderlich. 
Die Einhaltung der Festsetzung des Bebauungsplans würde zu einer nicht 
beabsichtigen Härte führen. Eine Überschreitung der GRZ ist unter Würdigung 
nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen, insbesondere einer 
ausgewogenen und harmonischen Baugestaltung des Orts- u. Straßenbildes, 
vereinbar.  
Die Überschreitung der GRZ hat somit keinen wesentlichen bzw. 
entscheidenden Einfluss auf den bestehenden öffentlichen Charakter des 
bestehenden Gewerbegebiets. Weiterhin wurde bei dem letzten Bauantrag 
bereits eine Befreiung für eine GRZ 0,94 erteilt. 
 
- Baugrenze 
Bei dem gepl. Anbau von 2 Büroräumen wird auf der Westseite die Baugrenze 
auf eine Länge von 11,49 m mit einer Fläche von 23,33 m überschritten. 
Dies bedeutet eine Abweichung gegenüber dem qualifizierten Bebauungsplan. 
 
Aus betrieblichen Gründen werden dringend 2 zusätzliche Büros erforderlich. Die 
Einhaltung der Festsetzung des Bebauungsplans würde zu einer nicht 
beabsichtigen Härte führen. 
Die nachbarschaftlichen Abstandsflächen gem. Art. 6 BayBO bleiben unberührt. 
Eine Überschreitung der Baugrenze auf der Westseite ist unter Würdigung 
nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen, insbesondere einer 
ausgewogenen und harmonischen Baugestaltung des Orts- u. Straßenbildes, 
vereinbar. 
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Die Überschreitung der Baugrenze auf der Westseite hat keinen wesentlichen 
bzw. entscheidenden Einfluss auf den bestehenden öffentlichen Charakter des 
besteh. Gewerbegebiets. 
 
Bei der angesprochenen Befreiung zur GRZ aus 2013, hier zum Bauantrag für 
den Neubau der Werkhalle 2 mit Büro und Sozialtrakt, wurde eine GRZ von 0,90 
in den Antragsunterlagen berechnet und eingetragen. 
Der Gemeinderat hat diesen Bauantrag in seiner Sitzung vom 24.05.2013 
behandelt und der Befreiung hinsichtlich der Überschreitung der GRZ bis zu 0,90 
zugestimmt. 
Mit der Überschreitung der Baugrenze liegen die Abstandsflächen auch nicht 
mehr auf dem Baugrundstück.  
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, dem Bauantrag in seiner vorliegenden Form das 
gemeindliche Einvernehmen zu erteilen.  
 
Er beschließt weiterhin den Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. XIV 
Gewerbegebiet „An der Römersäule“ BA II hinsichtlich der Überschreitung der 
GRZ und der Überbauung der Baugrenze das gemeindliche Einvernehmen zu 
erteilen.  
 
Abstimmungsergebnis: 13  0 
 
 

128.  Ökokonto, Naturschutzrechtlicher Ausgleich (614) 
a) Vorstellung der allgemein möglichen Flächen, mit Priorisierung 
b) Umsetzung der Ausgleichsflächen, Festlegung der Fläche, 

Beauftragung der Umsetzung 
- Radweg Denkendorf – Kipfenberg 
- Radweg Denkendorf – Beilngries; 

Vortrag von Herrn Hennings (Büro Weinzierl); Beratung- 
Beschlussfassung 

 
Herr Hennings informiert an Hand einer Präsentation über das Ökokonto. Im 
Gemeindebereich wurden 39 Flächen begutachtet und bewertet. 200.000 m² 
könnten in das Ökokonto eingebracht werden.  
Die Entscheidung, welche Grundstücke jeweils als Ausgleich genutzt werden, 
erfolge in Absprache des Planers mit der Unteren Naturschutzbehörde. Bei einer 
Verpachtung sei der Pachtvertrag ggf. zu beenden. Eine Ackernutzung sei bei 
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der Festlegung als Ausgleichsfläche im Grunde nicht möglich. Das Mähen und 
die Nutzung des Mähguts seien möglich. Die Verzinsung erfolge, indem weniger 
Fläche beim Ausgleich zur Verfügung gestellt werden müsse.  
 
Ein Gemeinderatsmitglied hakt nach, was die Vorhaltung eines Grundstücks im 
Ökokonto pro m² koste.  
 
Das Verhältnis der benötigten Ausgleichsfläche werde nach der entsprechenden 
Verordnung berechnet, so Herr Hennings.  
 
Ein Gemeinderatsmitglied erklärt, dass im Durchschnitt etwa ein Drittel der neu 
bebauten Flächen als Ausgleich erforderlich seien. Diese würden zum Teil im 
Baugebiet selbst oder mittels Ökokonto nachgewiesen. Um Maßnahmen 
umsetzen zu können, sollten daher Flächen immer mit Vorlauf ins Ökokonto 
aufgenommen werden. Die Gemeinde besitze auch jetzt Flächen, die nicht 
landwirtschaftlich genutzt werden.  
 
Ein Gemeinderatsmitglied fragt, ob es möglich sei, nach der Einbringung einer 
Fläche als Ausgleichsfläche, diese wieder zu tauschen.  
 
Bürgermeisterin Forster informiert, dass dies machbar sei, aber dann mit einem 
höheren Faktor zu tauschen sei. Der Gemeinderat entscheide nach einer 
Begutachtung, welche Flächen ins Ökokonto aufgenommen werden sollten.  
 
Ein Gemeinderatsmitglied stellt fest, dass der Ausgleich bisher immer 
funktioniert habe, es gebe keine rechtliche Verpflichtung für ein Ökokonto.  
 
Dies bestätigt Herr Hennings; das Verfahren könne aber so schneller 
abgewickelt werden.  
 
Ein anderes Gemeinderatsmitglied berechnet 13,71 €/m² für die Herstellung der 
Flächenaufwertung.  
 
Darauf entgegnet ein Gemeinderatsmitglied, dass die Kosten nicht zu 
verallgemeinern, sondern je nach Maßnahme unterschiedlich seien. Es müssten 
nicht alle möglichen Flächen sofort ins Ökokonto eingebracht werden, aber die 
Verzinsung könnte schon jetzt für eingebrachte Flächen genutzt werden. Es 
sollten die Flächen herausgefiltert werden, die nur geringen Aufwand erfordern, 
um dann festzustellen, welche Maßnahmen dann möglich seien.  
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Zum Thema Pflege der Flächen soll der Landespflegeverband zur Vorstellung 
eingeladen werden. Wenn der Bedarf bestehe, könne man sich evtl. dort 
angliedern.  
 
Für die laufende Pflege sei es nicht erheblich, ob die jeweilige Fläche ins 
Ökokonto oder als Ausgleichsfläche eingebracht worden sei, so Herr Hennings.  
 
Ein Gemeinderatsmitglied fragt sich, warum man ein Ökokonto erstellen sollte, 
wenn es keine rechtliche Verpflichtung dazu gebe.  
 
Ein weiteres Gemeinderatsmitglied hinterfragt, ob man bereits heute das 
Ökokonto beschließen müsse und dadurch Kosten verursache. Zuerst sollten die 
Kosten mit dem Gewinn gegenübergestellt werden.  
 
Ein Gemeinderatsmitglied schlägt vor, die mit Priorität 1 bewerteten Flächen für 
die aktuellen Maßnahmen heranzuziehen und die anderen Flächen noch nicht 
einzubringen.  
 
Herr Landes erläutert, dass die Priorität-1-Flächen bereits abgesprochene 
Flächen seien, von denen die aktuell benötigten gleich über das Ökokonto 
abgehandelt werden könnten.  
 
Ein weiteres Gemeinderatsmitglied meint, von den vorgeschlagenen 20 ha 
sollten die derzeit landwirtschaftlich genutzten nicht ins Ökokonto eingebracht 
werden.  
 
Ein Gemeinderatsmitglied ist der Ansicht, dass ein doppelter Nutzen generiert 
werden könnte, wenn jetzt ins Ökokonto eingebrachte Flächen nach 6 Jahren 
ggf. in den Naturpark eingebracht werden könnten.  
 
Ein anderes Gemeinderatsmitglied stellt fest, dass das Ökokonto eine 
Empfehlung des Bundesministeriums für Umwelt darstelle und die Berechnung 
der benötigten Ausgleichsflächen nach einem Leitfaden erfolge. Das Ökokonto 
sei somit eine unnötige Zwischenablage, die Kosten produziere, was nicht 
verständlich sei. Bisher habe der Ausgleich immer funktioniert.  
 
Bürgermeisterin Forster erklärt, dass das Thema Ökokonto für alle neu sei, 
daher sollte heute kein Beschluss gefasst und gut darüber nachgedacht werden, 
wie man damit umgehe.  
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Ein Gemeinderatsmitglied erläutert, dass es eine gesetzliche Verpflichtung für 
einen Ausgleich gebe, das Ökokonto fungiere hierbei wie ein Tank, der mit 
möglichen Flächen gefüllt werden könnte. Es könnte auch nur eine kleine 
Füllung erfolgen, man sei bereits jetzt mit der Ausweisung von Ausgleichsflächen 
im Verzug. Mit dem Ökokonto könne man einen geschickten Vorlauf für 
Maßnahmen generieren. 
 
Ein anderes Gemeinderatsmitglied bestätigt, das Ökokonto gebe Sicherheit, 
fragt sich aber, zu welchen Kosten. 
 
Bürgermeisterin Forster schlägt vor, dass in einem kleineren Gremium über die 
Flächen entschieden werden und außerdem der Landespflegeverband zu einer 
der nächsten Sitzungen eingeladen werden sollte. 
 
Hierauf entgegnet ein Gemeinderatsmitglied, ob damit bereits beschlossen sei 
das Ökokonto umzusetzen.  
 
Ein Gemeinderatsmitglied erinnert, dass ein großes Projekt beinahe aus dem 
Grund gescheitert sei.  
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, das Thema Ökokonto im Bauausschuss weiter zu 
bearbeiten und die Einladungen dazu durch die Mitglieder an die Fraktionen 
verteilt werden.  
 
Abstimmungsergebnis: 13  0 
 
 

129. Breitband, Förderverfahren, eventuell Verlegung eines Leerrohres; 
weiteres Vorgehen; Beratung – Beschlussfassung (854) 
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Die Fa. IKT wurde von der Gemeinde beauftragt, einen Masterplan und das 
zweite Bayerische Förderprogramm zu prüfen. Die Studie wird im Rahmen des 
Masterplans mitgefördert. Der Masterplan wird in den nächsten Wochen fertig. 
Hierzu könnte der Gemeinderat auch Herrn Kopperschmidt von der IKT zu einer 
Gemeinderatssitzung laden. 
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Im Rahmen des Radwegbaus nach Grampersdorf bestünde die Möglichkeit, ein 
Leerrohr zu verlegen. Die Deutsche Telekom hat auf Nachfrage einen 
eigenwirtschaftlichen Ausbau zum Dinopark abgelehnt.  
Die Leerrohrverlegung müsste die Gemeinde Denkendorf auf 
eigenwirtschaftliches Risiko veranlassen. Eine gesetzliche Verpflichtung besteht 
nur bei verhältnismäßigen Kosten. 
Eine Förderung von einzelnen Grundstückserschließungsgebieten ist ebenfalls 
möglich.  
 
 
Ein Gemeinderatsmitglied vergleicht, dass auch bei der vorherigen Maßnahme 
etwa der gleiche Betrag von der Gemeinde bezahlt wurde, und hinterfragt, ob 
diese Summe für acht Einzelne gerechtfertigt sei. 
 
Herr Landes informiert, dass es erfreulich sei, dass der Hauptort 
eigenwirtschaftlich durch die Telekom nachgerüstet werde. Bei der Verlegung 
eines Leerrohrs wäre die Gemeinde Eigentümer und könnte dieses vermieten. 
An Kosten werden ca. 50 € je lfd. Meter geschätzt. 
 
Ein Gemeinderatsmitglied schlägt vor, die Privaten abzufragen, ob sie 
dazuzahlen würden.  
 
Ein anderes Gemeinderatsmitglied findet, dass eine Verlegung zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht mehr kostengünstig wäre, dies hätte vor der Baumaßnahme zum 
Dinopark erfolgen müssen.  
 
Ein weiteres Gemeinderatsmitglied meint, dass eine Aufrüstung für die 
Kläranlage nur sinnvoll sei, wenn auch der Bauhof dort angesiedelt werde.  
 
Herr Holtz erscheint zur Sitzung.  
 
Herr Landes berichtet weiter über mögliche Förderungen bei einer 
Glasfaserverkabelung zur Schule sowie einer Ausstattung des digitalen 
Klassenzimmers.  
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, eine Leerrohrverlegung am Radweg nach Dörndorf 
nicht zu veranlassen. Das bayerische Breitbandförderprogramm wird vorerst 
zurückgestellt. 
 
Abstimmungsergebnis: 14  0 
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130. Bauvoranfrage, Gewerbegebiet BA I, Errichtung eines Bauhofes; Beratung 

– Beschlussfassung (621) 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 04.10.2018 den Satzungsbeschluss 
für das Gewerbegebiet „Am Limes“, BA I gefasst. 
Um eine konkrete Aussage zur Bebauung der 100-Meter-Zone nördlich des 
Limes zu erhalten, plant die Gemeinde, den gemeindlichen Bauhof per 
Bauvoranfrage in diese Zone zu setzen. 
Hierzu ist es nötig, einen Planer zu beauftragen, der für diese Bauvoranfrage die 
Planzeichnungen vornimmt. Im öffentlichen Teil der Sitzung sollte der 
Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss fassen, diese Bauvoranfrage stellen zu 
wollen.  
 
 
Ein Gemeinderatsmitglied hinterfragt, ob diese Voranfrage andere Bauten im BA 
I verhindere.  
 
Bürgermeisterin Forster verneint dies und informiert, dass es nur um ein 
Ergebnis gehe, ob die 100m-Zone am Limes bebaut werden könne.  
 
Herr Landes ergänzt, der Satzungsbeschluss sei gefasst, jetzt folge der 
Bauantrag. Die Untere Denkmalschutzbehörde teilte mit, kein Rechtsmittel 
gegen die Satzung einzulegen, aber konkrete Bauten durch das DSchG zu 
verhindern.  
 
Ein Gemeinderatsmitglied meint, dass der übrige Bereich dann ggf. neu bedacht 
werden müsse und das bisherige Gesamtkonzept hinfällig sei. 
 
Bürgermeisterin Forster stellt heraus, dass der nördliche Bereich des BA I autark 
zu sehen sei.  
 
Ein Gemeinderatsmitglied betont, dass eine Klage nicht den Rest des 
Gewerbegebiets verhindern dürfe.  
 
Ein anderes Gemeinderatsmitglied meint, dass die Parzellierung noch gar nicht 
beschlossen sei und die Straße noch verlegt werden könne. Es sei nach wie vor 
ein Teil mit größeren Flächen und ein Teil mit kleineren Flächen vorgesehen.  
 
Ein Gemeinderatsmitglied spricht sich dafür aus, die Bauvoranfrage zu stellen 
und auf das Ergebnis des Verwaltungsgerichts zu warten.  
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Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, eine Bauvoranfrage für den Bauhof zu stellen, und 
beauftragt die Verwaltung mit der Einleitung der weiteren Schritte. 
 
Abstimmungsergebnis: 11  3 
 
 

131. Weiteres Verfahren zur Bauaushubdeponie Gelbelsee; Beratung – 
Beschlussfassung (176 Ge) 
 
Die Deponie in Gelbelsee ist voll und kann nicht mehr für größere Ablagerungen 
zu Verfügung gestellt werden.  
 
Rekultivierung (Bescheidauflagen aus dem Jahr 2002): 
Die Deponie ist mit nährstoffarmen Bodenmaterial abzudecken und der 
natürlichen Sukzession zu überlassen. (Eine Nutzung als Lagerplatz oder Forst 
ist ausdrücklich nicht zulässig.) 
Die Zufahrt zur Deponie durch den Heckenbestand (Biotop Nr. 113.01) ist nach 
Verfüllung wieder zurückzubauen. (Nach Rücksprache mit der 
Naturschutzbehörde ist evtl. der Erhalt der Straße möglich, das Biotop müsste 
entsprechend bewertet und über das Ökokonto abgerechnet werden.) 
 
 
Ein Gemeinderatsmitglied hakt nach, ob man mit dem Landratsamt nicht 
vereinbaren könne, die Deponie weiterhin zu nutzen bis zur Eröffnung der neuen 
Deponie.  
 
Bürgermeisterin Forster erklärt, dass dies nicht möglich sei, da die Deponie voll 
sei. Höchstens Kleinstmengen könnten noch eingebracht werden.  
 
Ein Gemeinderatsmitglied meint, dass man die Höhe sowieso schon 
überschritten habe. Eine weitere Verfüllung sei kein Problem, andere würden 
dies auch so praktizieren. Für die aktuellen Baugebiete seien ca. 50.000 m³ zu 
erwarten, damit gingen der Gemeinde diese Einnahmen verloren.  
 
Bürgermeisterin Forster betont, dass eine weitere Verfüllung nicht genehmigt sei. 
 
Herr Landes ergänzt, dass es hierbei schon Probleme gab, es sei nicht mehr 
machbar.  
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Ein Gemeinderatsmitglied meint, dass eine Vergrößerung der Gelbelseer 
Deponie gut für die Ansässigen wäre, da andernorts die Preise sehr hoch seien.  
 
Ein weiteres Gemeinderatsmitglied ist der Meinung, dass sich der Bereich nach 
der Rekultivierung in die Landschaft einbette, hier würden 1-2 m keine Rolle 
spielen, wenn es genehmigt würde.  
 
Ein Gemeinderatsmitglied erklärt, dass ein nahtloser Übergang natürlich ideal 
wäre. Der normale Aushub sei außerdem nährstoffarmer Boden, wie im 
Bescheid gefordert.  
 
Diese Idee habe man bereits umgesetzt, so Herr Landes. Bis eine Genehmigung 
für Dörndorf vorliege, dauere es nach Eingang der Unterlagen im Landratsamt 
ca. 6-9 Monate.  
 
Im Anschluss seien dann die Vorbereitungsarbeiten durchzuführen, ergänzt 
Bürgermeisterin Forster.  
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt die Erdaushubdeponie in Gelbelsee für 
Anlieferungen ab sofort zu schließen. Sollte das Landratsamt eine 
Ausnahmegenehmigung erteilen, wird wieder geöffnet. Die Verwaltung wird 
beauftragt, die Satzung entsprechend anzupassen. 
 
Abstimmungsergebnis: 14  0 
 
 

132. Einleitung bauleitplanerischer Maßnahmen für eine Bauaushubdeponie auf 
der Fl.Nr. 319, Gem. Dörndorf; Beratung – Beschlussfassung (176 Dö) 
 
Herr Wirth verlässt die Sitzung.  
 
Die geplante Deponie ist in der nächsten Flächennutzungsplanänderung 
entsprechend einzuarbeiten. Die Genehmigung der Deponie läuft über das 
Sachgebiet Abfallrecht, Umweltschutz im Landratsamt Eichstätt. 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt die Errichtung einer Deponie der Klasse 0 für 
Bodenaushub auf der Fl.Nr. 318, 319, Gem. Dörndorf gemäß des 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG). Die erforderlichen 
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Fachgutachten hinsichtlich der geologischen und hydrologischen Verhältnisse 
sowie die Nachweise zur Standsicherheit des Deponiegrundes sind zu 
veranlassen. 
 
Abstimmungsergebnis: 13  0 
 
 
Hinsichtlich der Zufahrtstraßen sind mit der Jagdgenossenschaft Gespräche zu 
führen. 
 
 

45. Einleitung von bauleitplanerischen Maßnahmen für ein Wohnbaugebiet im 
OT Zandt - Aufstellung eines qualifizierten Bebauungsplans (49) im 
beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB Nr. XLIX „Südl. Dorfmitte“ 
Zandt - Weiteres Verfahren mit Beschluss zur öffentlichen Auslegung gem. 
§ 3 Abs. 2 BauGB  und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 
Abs. 2 BauGB; Beratung – Beschlussfassung (610 Be XLIX) 
 
Herr Wirth kehr zur Sitzung zurück.  
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 19.04.2018 die Aufstellung eines 
qualifizierten Bebauungsplans im OT im beschleunigten Verfahren nach § 13a 
BauGB als Nr. XLIX „Südliche Dorfmitte“ Zandt als WA-Gebiet beschlossen. Es 
handelt sich hierbei um die Grundstücke zwischen der Bergstraße und Am 
Graben. Nunmehr liegt ein entsprechender Bebauungsplanentwurf vor, der nun 
zur Auslegung gelangen soll.  
 
 
Herr Goldbrunner erläutert die angepassten Festsetzungen des 
Bebauungsplans.  
 
Ein Gemeinderatsmitglied hakt nach, ob ein Dachgeschoss möglich sei, und 
wenn, in welcher Ausführung. 
 
Herr Goldbrunner teilt mit, dass die Festsetzung E+I maximal zwei 
Vollgeschosse ermöglicht, wodurch dass Dachgeschoss kein Vollgeschoss sein 
dürfe. 
 
Ein Gemeinderatsmitglied meint, dass die Möglichkeit zum Teilausbau des 
Dachgeschosses gegeben sein sollte.  
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Ein anderes Gemeinderatsmitglied fragt nach, warum die Einfriedungen an der 
Straßenseite anders geregelt sei als an den übrigen Grundstücksgrenzen.  
 
Herr Goldbrunner erklärt, dass dies wie in den anderen gemeindlichen 
Bebauungsplänen geregelt sei und sich der Gemeinderat fragen solle, ob eine 
Höhe von 2m an der Straße tatsächlich gewollt sei. Weiter berichtet er, dass eine 
Versickerung im Baugebiet nicht möglich sei, so dass ein Anschluss an den 
vorhandenen Mischwasserkanal vorgesehen sei, der das Baugebiet auch 
aufnehmen könne. Andere Möglichkeiten seien nicht wirtschaftlich sinnvoll 
umsetzbar.  
 
Ein Gemeinderatsmitglied ist der Meinung, dass die Baugrenze insb. an den 
nördlichen Grundstücken mit 3m ausreichend sei, was Herr Goldbrunner 
bestätigt.  
 
Im Gemeinderat ist man sich einig, dass die Baugrenze mit 3m sowie ein 
Ausbau von II+D (D = kein Vollgeschoss) festgelegt werden soll.  
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, das Verfahren für den Bebauungsplan Nr. XLIX 
(49) „Südliche Dorfmitte“ im OT Zandt im beschleunigten Verfahren nach § 13a 
BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
weiterzuführen.  
 
Abstimmungsergebnis: 14  0 
 
Er beschließt weiterhin, dass für das Verfahren von einer frühzeitigen 
Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen 
wird. 
 
Abstimmungsergebnis: 14  0 
 
Um die Öffentlichkeit über Ziel und Zweck zu informieren, ist der Planentwurf 
Stand 25.10.2018 nach Maßgabe des § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. 
Die Auslegung ist eine Woche vorher ortsüblich bekanntzumachen und mit dem 
Hinweis zu versehen, dass jedermann Bedenken und Anregungen zu dem 
Planentwurf schriftlich oder zur Niederschrift vorbringen kann.  
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind über die öffentliche 
Auslegung zu informieren und parallel gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zu beteiligen.  
 
Abstimmungsergebnis: 14  0 
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133. a) Vergabe der Straßennamen im BG Fuchsberg, Dörndorf; Beratung – 

Beschlussfassung (610 Be XXIV, 631) 
b) Vergabe eines Straßennamens für die gemeindliche 
Grüngutannahmestelle/Wertstoffhof; Beratung – Beschlussfassung (631) 
 
Herr Sendtner verlässt die Sitzung.  
 
a) Ein Gemeinderatsmitglied schlägt die Namen „Oberer Brand“, „Rehsteig“, 
„Zur Römersäule“ und „Am Limes“ vor.  
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt für das Baugebiet Fuchsberg, Dörndorf, den 
Straßennamen „Oberer Brand“.  
 
Abstimmungsergebnis: 8  5 
 
 
b) Es werden die Namen „Am Fuchsbichel“ und „Am Rastplatz“ vorgeschlagen.  
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt für die Straße an der gdl. Grüngutannahmestelle 
den Straßennamen „Am Fuchsbichel“. 
 
Abstimmungsergebnis: 13  0 
 
 

134. Vergabe der gemeindlichen Grundstücke im BG Fuchsberg, Dörndorf, 
Beratung – Beschlussfassung (610 Be XXIV, 912) 
 
Herr Sendtner kehrt zur Sitzung zurück.  
 
Ein Gemeinderatsmitglied merkt an, dass hier keine Altersbegrenzung für Kinder 
festgelegt sei.  
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, „kindergeldberechtigte“ Kinder unter Nr. 1.1 in die 
Vergaberichtlinien einzufügen.  
 
Abstimmungsergebnis: 14  0 
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Bürgermeisterin Forster erläutert auf Nachfrage, dass ein Antragsteller nirgends 
Eigentümer eines Baugrundstücks sein dürfe, um in die Liste aufgenommen 
werden zu können.  
 
Ein Gemeinderatsmitglied weist darauf hin, dass auch nicht festgelegt sei, wann 
und wie lange der Wohnsitz in der Gemeinde gegeben sein müsse, ebenso wie 
der Arbeitsort Denkendorf.  
 
Bürgermeisterin Forster schlägt den Zeitraum 15.11. – 17.12.2018 als 
Bewerbungsfrist vor.  
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die Vergabe nach den dargestellten Kriterien mit 
einer Bewerbungsfrist von 15.11.2018 bis 17.12.2018 durchzuführen.  
 
Abstimmungsergebnis: 14  0 

 
 

Antrag auf Erwerb eines gemeindlichen Grundstückes für das Baugebiet „Am 
Fuchsberg“ 

 
Abgabe von 15.11.2018 bis spätestens 17.12.2018, 14.00 Uhr, Zi.Nr. 5 oder 
Briefkasten 
 
Die Reihenfolge der Bewerber bei der Auswahl der Grundstücke erfolgt über das 
nachstehende Punktesystem. Dies bedeutet, dass der Bewerber mit der höheren 
Punktezahl zuerst eine Parzelle aussuchen darf. 
 
Die sich aus dem Bewertungsbogen ergebende Punktezahl dient als Richtschnur. Ein 
Rechtsanspruch auf Grunderwerb von der Gemeinde kann nicht abgeleitet werden. 
Die letztendliche Entscheidung behält sich der Gemeinderat vor. 
 
Die Gemeinde Denkendorf wendet das sogenannte freie Modell an. Sie behält es sich 
vor, in begründeten Einzelfällen von den Richtlinien abzuweichen. Bei der Prüfung der 
nachfolgenden Richtlinien ist jeweils auf die Person des Antragsstellers abzustellen, 
sofern nichts anderes geregelt ist. Ein Ehepartner oder Lebenspartner ist berechtigt, 
neben dem Antragssteller ein Miteigentumsanteil zu erwerben. Die Mitbewerber-Daten 
werden nicht kumulativ gewertet. 
Mit dem „freien Modell“ werden junge Familien und örtliche Gemeinschaften 
maßgeblich gestärkt.  
 
Antragsberechtigt: 
Einen Antrag dürfen nur Personen stellen, die alle nachfolgenden Voraussetzungen 
erfüllen. 
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A) Der Antragssteller muss volljährig und voll geschäftsfähig sein. Ehepaare und 

Lebenspartnerschaften gelten als ein Antragssteller. 
B) Der Antragsteller und die zum Zeitpunkt der Bewerbung und Vergabe ständig im 

Haushalt lebenden Angehörigen (Ehegatten, Lebenspartnern, Partner/-in einer auf 
Dauer angelegten Lebensgemeinschafts und deren Kinder sowie die 
aufzunehmenden Elternteile) dürfen kein bebautes oder unbebautes 
Baugrundstück, keine Eigentumswohnung, kein Miteigentumsrecht oder anderes 
vergleichbares Recht besitzen. Eine Eigentumswohnung mit einer Fläche von 
weniger als 60 m² bleibt hier unberücksichtigt. Unberücksichtigt bleibt ein 
Immobilienbesitz, der ein Nießbrauchsrecht zugunsten Dritter auf dessen 
Lebenszeit belastet ist. 

C) Jeder Antragsteller kann nur einen Bauplatz erwerben. Personen, die bereits einen 
Bauplatz von der Gemeinde erworben haben, scheiden von der Vergabe aus.  

D) Die Bewerbungsfrist ist einzuhalten. Verspätet eingehende Bewerbungen werden 
nicht mehr berücksichtigt. 

 
Die Gemeinde Denkendorf geht von folgenden Mindestvoraussetzungen aus: 
 
1. Familiäre Situation und soziale Kriterien 

1. Kindergeldberechtigte Kinder, die in der Familie des Antragstellers bzw. des 
alleinerziehenden Elternteils leben, lt. Einwohnermeldeamt 

Erstes Kind    10 Punkte 
Zweites Kind    20 Punkte 
Drittes Kind    20 Punkte 
Maximal erreichbar: 50 Punkte  
 

2. Schwerbehinderte  

50 %     5 Punkte 
80 %     15 Punkte 
100 %     25 Punkte 

 Maximal erreichbar: 25 Punkte 
 

3. Pflegebedürftige Personen 
 
Stufe 0-5 pro Grad jeweils  5 Punkte 

Maximal erreichbar: 25 Punkte 
 

2. Wohnsitz und aktueller Arbeitsplatz 
1. Wohnsitz 

Je volles Jahr 10 Punkte für Wohnsitz in der Gemeinde 
Maximal erreichbar: 50 Punkte 
zzgl .je volles Jahr 8 Punkte für Wohnsitz im Ortsteil 
Maximal erreichbar: 40 Punkte 
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2. Arbeit 
 
Je Jahr 2 Punkte 
 
Maximal erreichbar: 10 Punkte 
 
Gesamtzahl der erreichten Punkte:  
 
Bei gleicher Punktzahl entscheidet das Los! 
 

  
Veröffentlichung auf Homepage und Aushangkasten: 
Die Bewerbungsfrist läuft von 15.11.2018 – 17.12.2018. 

Die Bewerbungsfrist ist eine Ausschlussfrist. Nach dem 17.12.2018, 14.00 Uhr 
eingehende Anträge bzw. unvollständige Anträge werden nicht berücksichtigt. Der 
Quadratmeterpreis beträgt 125,-- € zzgl. Erschließungskosten. 
 
Folgende Unterlagen stellen wir Ihnen zur Verfügung: 

• Richtlinien und Voraussetzungen für die Antragsberechtigungen 
• Antrag auf Erwerb eines gemeindlichen Bauplatzes  
• Bebauungsplan 
• Umweltbericht 
• Informationen zum Baugebiet  
• Lageplan der Bauparzelle, Bauplätze mit ___m² sind noch verfügbar. 

 
Ansprechpartner bei der Gemeinde: 
Joachim Forster 
Tel. 08466 941614 
 
Festsetzungen im Kaufvertrag: 
Selbstnutzungsverpflichtung 10 Jahre, davon Wohnfläche zu mindestens 50 % 
Selbstnutzung 
5 Jahre bezugsfertiges Wohnhaus 
Rückübertragungsrecht bei der Gemeinde 
Aufpreis, Differenz zum neuen Verkehrswert, vorrangig durch Gutachten, alternativ 
Steigerung des Gutachterausschusspreises. 
Preisnachlass für 1. Kind 2%, jedes weitere 3 % des Kaufpreises 

 
 

126. Ausbau des Schotterfeldweges zum Anwesen Fl.Nr. 301, Gemarkung 
Denkendorf – Asphaltierung des Feldweges; hier: Einspruch der 
Jagdgenossenschaft Denkendorf zum Beschluss vom 4.10.2018; Beratung 
– Beschlussfassung (631) 
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Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 04.10.2018 die Thematik bereits 
bearbeitet und beschlussmäßig erfasst. Mit Schreiben vom 08.10.2018 haben 
die Jagdgenossen Denkendorf Einspruch gegen den Beschluss hinsichtlich der 
Mitfinanzierung der Jagdgenossen in Höhe von 25 Prozent der 
Gesamtmaßnahme eingelegt. 
Die Jagdgenossen hatten in der Vorstandssitzung vom 23. September dieses 
Jahres, so im Einspruchsschreiben dargelegt, einen Grundsatzbeschluss 
gefasst, dass keinerlei Kosten bei Asphaltierungen übernommen werden.  
In diesem vom Gemeinderat beschlossenen Modell war eine Kostenaufteilung 
auf 50 Prozent für den Antragsteller und je 25 Prozent für Gemeinde und 
Jagdgenossen beschlossen worden.  
Den Unterbau übernehmen die Jagdgenossen (hier Aufteilung 50 Prozent der 
Kosten für die Jagdgenossenschaft, 50 Prozent für die Gemeinde). 
Es bleibt zu überlegen, ob und inwieweit sich die Gemeinde Denkendorf an den 
Asphaltierungsarbeiten, die rund 22.000 Euro betragen, beteiligt. 
 
 
Ein Gemeinderatsmitglied warnt, dass vor einer Asphaltierung ein Gutachten 
prüft, ob der Unterbau dafür geeignet sei, es könnte passieren, dass der 
vorhandene Unterbau zu entfernen sei.  
 
Ein anderes Gemeinderatsmitglied meint, dass die Jagdgenossen ihre Wege wie 
benötigt herstellen. Das Gewährleistungsrisiko habe der Anlieger zu tragen. Das 
Umweltbewusstsein spreche gegen eine Asphaltierung, der Beschluss sei eine 
Fehlentscheidung gewesen.  
 
Ein Gemeinderatsmitglied hält dagegen, dass eine Schotterung verschwendete 
Mittel seien, da dies dort nichts bringe.  
 
Herr Landes erläutert auf Nachfrage, dass der gdl. Anteil hier eine freiwillige 
Leistung darstelle. Bei einer Umlegung betrage der Anteil der Gemeinde 10 %. 
Es könne sein, dass sich der Status der Straße ändere und damit eine 
Unterhaltspflicht der Gemeinde bestehen könnte.  
 
Ein Gemeinderatsmitglied stellt heraus, dass jetzt eine Versickerung stattfinde, 
bei eine Asphaltschicht aber eine Wasserrinne und entsprechende Planung 
notwendig seien.  
 
Bürgermeisterin Forster meint, dass hier kein Vollausbau erfolge, sondern 
lediglich ein sauberer Weg erstellt werde.  
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Ein Gemeinderatsmitglied bezweifelt, dass der Erhalt der Straße auf ewig auf 
den Anlieger übertragen werden könne. Man sollte über Folgekosten für die 
Gemeinde nachdenken.  
 
Es sei beschlussmäßig festzulegen, dass keinerlei Folgekosten durch die 
Gemeinde übernommen werden, schlägt Bürgermeisterin Forster vor. 
 
Ein Gemeinderatsmitglied sieht weiterhin keinen Grund, eine private Maßnahme 
finanziell zu unterstützen. 
 
Die Anmerkung, ob folglich alle privaten Straßen gefördert würden, beantwortet 
Bürgermeisterin Forster damit, dass dies nicht viele sein werden. 
 
Die Entwässerung sei nicht zu bezuschussen, fordert ein Gemeinderatsmitglied.  
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, sich an den Asphaltierungsarbeiten mit einem 
Betrag von 10 Prozent, höchstens 2.200 € zu beteiligen. Sämtliche Folgekosten 
und auch einen evtl. Rückbau übernimmt der Antragsteller auf eigene Kosten.  
 
Abstimmungsergebnis: 9  5 
 
 

113. Antrag auf Zuwendung der kath. Kirchenstiftung Dörndorf; Beratung – 
Beschlussfassung (905) 
 
Mit Schreiben vom 28.06.2018 beantragt die kath. Kirchenstiftung Dörndorf 
einen Zuschuss für die Innensanierung des denkmalgeschützten Pfarrhauses.  
 
Im Erdgeschoss sollen folgende Räume entstehen: 
Raum 1 Bücherei 
Raum 2 Bücherei 
Raum 3 Besprechungsraum für Kirchenverwaltung, PGR / Nutzung als 

Gruppenraum für Jugend und Vereine, Kommunionstunden, 
Kirchenschmuck, Raum für Krankenpflegerinnen 

Raum 4 Teeküche 
Raum 5 WC 
 
Das Obergeschoss soll als Wohnung vermietet werden.  
 
Die geschätzten Kosten liegen bei rund 403.000 €. Die beigefügte Aufstellung 
stellt folgende Kostenverteilung dar: 
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Kosten gesamt: Kosten OG Kosten EG 
1 - Baustelleneinrichtung 5.450 € 2725,00 € 2725,00 € 
2 - Entrümpelung 1.300 € 650,00 € 650,00 € 
3 - Abbrucharbeiten 14.474 € 7203,00 € 7271,00 € 
4 - Putzarbeiten 12.912 € 6975,00 € 5937,00 € 
5 - Bodenbelagsarbeiten 9.314 € 4777,00 € 4537,00 € 
6 - Schreinerarbeiten 19.150 € 11825,00 € 7325,00 € 
7 - Malerarbeiten 24.912 € 13290,00 € 11622,00 € 
8 - Fliesen- und Plattenarbeiten 13,180 € 5385,00 € 7795,00 € 
9 - Abdichtungs- und Dämmarbeiten 9.810 € 0,00 € 9810,00 € 
10 - Regiearbeiten 4.000 € 2000,00 € 2000,00 € 
11 - Elektroarbeiten 20.000 € 
Die Aufteilung der Kosten OG und EG erfolgt durch 
den Projektanten. 

10000,00 € 10000,00 € 

12 - Wärmeversorgungsanlagen 57.500 € 
Die Aufteilung der Kosten OG und EG erfolgt durch 
den Projektanten. 

28750,00 € 28750,00 € 

13 - Wasser, Abwasser, Gasanlagen 18.745 € 
Die Aufteilung der Kosten OG und EG erfolgt durch 
den Projektanten. 

9372,50 € 9372,50 € 

14 - Nebenkosten 60.000 € 30000,00 € 30000,00 € 
   
Summe netto 270.747,00 € 132.952,50 € 137.794,50 € 
Mehrwertsteuer 19 % 25.260,98 € 26.180,96 € 
Summe brutto 322.188,94 € 158.213,48 € 163.975,46 € 
Baupreissteigerung um 25% seit 2013 39.553,37 € 40.993,87 € 
Summe brutto 2018                  402.736,18 € 197.766,85 € 204.969,33 € 
 
Bei einer Bezuschussung von 2,5 % auf das EG ergibt sich ein Betrag von 
5124,23 €. 
 
 
Ein Gemeinderatsmitglied wundert sich, dass die Dämmung nur im Erdgeschoss 
vorgesehen ist.  
 
Ein anderes Gemeinderatsmitglied fragt sich, ob die Planung für das alte 
Schulhaus in Dörndorf nun nicht mehr benötigt werde.  
 
Bürgermeisterin Forster informiert, dass der Jugendraum über den Winter 
ausgeschrieben werde. Sie stehe zu allen Vorgängen mit Herrn Beigel vom Amt 
für ländliche Entwicklung in Kontakt. 
 
Ein Gemeinderatsmitglied meint, dass mit einer Förderung eine sehr 
kostengünstige Lösung für eine Bücherei stattfinde. Den dritten Raum könne 
man als Leseraum deklarieren.  
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Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt eine Zuwendung an die kath. Kirchenstiftung 
Dörndorf für die Innensanierung des Pfarrhauses in Höhe von voraussichtlich 
5.124,23 Euro. 
 
Abstimmungsergebnis: 14  0 
 
 

135.  Antrag des VfB Zandt auf Förderung der Jugendarbeit; hier: 
Übungsleiterstunden; Beratung – Beschlussfassung (905) 
 
Der VfB Zandt legte am 09.10.2018 den Bescheid des Landratsamtes über die 
pauschale Sportbetriebsförderung vor. Das Landratsamt bezuschusst hier die 
Übungsleiterlizenzen mit einer Fördereinheit von 0,290 € pro Mitgliedereinheit. 
Für den VfB Zandt beträgt dieser Zuschuss 11.050 x 0,290 € = 3.204,50 €.  
 
Laut Art. 8 Abs. 1 der gemeindlichen Zuwendungsrichtlinien beträgt der 
gemeindliche Zuschuss der Übungsleiterstunden 0,60 € je Stunde. Analog zu 
den letzten Beschlüssen zur Übungsleiterpauschale errechnet sich für den VfB 
Zandt ein Betrag von 11.050 x 0,60 € = 6.630 €.  
Laut Art. 3 Abs. 5 der gemeindlichen Zuwendungsrichtlinien entscheidet der 
Bürgermeister nur bis zu einem Betrag von 1.500 €.  
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt eine Zuwendung an den VfB Zandt für die 
Übungsleiterstunden in Höhe von 6.630 Euro. 
 
Abstimmungsergebnis: 14  0 
 
 

136. Antrag der CW-Fraktion auf Aufnahme des Themas „Wir pflegen unsere 
Gemeinde Denkendorf“ in die anstehenden Bürgerversammlungen; 
Beratung – Beschlussfassung (026, 613) 
 
Bei den vergangenen Bürgerversammlungen der Gemeinde Denkendorf wurde 
regelmäßig durch die Bürger auf die schlechte Pflege der Infrastruktur der 
Gemeinde Denkendorf hingewiesen.  
 
Mit diesem Antrag möchten die Christlichen Wähler Denkendorf die 
Problemzonen der Gemeinde mit Hilfe der Bürger lokalisieren und abstellen. Die 
Bürger kennen die Gemeinde in ihrem jeweiligen Bereich am besten und können 



FORTSETZUNGSBLATT ZUR NIEDERSCHRIFT                                            Seite: 330 
über die öffentliche Sitzung 
 
des Gemeinderates Denkendorf                                                               am: 25.10.2018 
Lfd. Nr.                                   Sachverhalt 
 

entsprechende Hinweise geben. Es soll abgefragt werden, ob sich die Bürger an 
Pflegemaßnahmen zur Verschönerung der Gemeinde in ihrem Bereich beteiligen 
wollen. Weiter soll sich die Gemeinde mit einer entsprechenden Entschädigung 
befassen.  
 
 
Ein CW-Gemeinderatsmitglied führt aus, dass dadurch in einem ersten Schritt 
der Bedarf festgestellt werden könne und im zweiten Schritt Privatpersonen 
abgefragt werden könnten, die für die Gemeinde tätig werden wollen.  
 
Frau Herrler stellt heraus, dass zu unterscheiden sei, ob die Leute freiwillig tätig 
sein sollten oder als Angestellte eingesetzt werden.  
 
Ein Gemeinderatsmitglied meint, dass solche Tätigkeiten eigentlich über die 
Obst- und Gartenbauvereine geregelt seien. Die Einsatzbereitschaft sei dort 
leider wenig gegeben. Wenn jeder Eigentümer sich z. B. um anliegende 
Grünflächen kümmern würde, sei das Ganze kein Thema.  
 
Ein weiteres Gemeinderatsmitglied schlägt vor, die Gartenbauvereine höher in 
der Stunde zu bezuschussen. Außerdem solle keine Bewertung der Tätigkeit 
erfolgen, es sei auch zu bedenken, was mit den Personen sei, die bereits jetzt 
umsonst öffentliche Bereiche pflegen.  
Bürgermeisterin Forster erklärt, dass das Thema auf jeden Fall im Auge zu 
behalten sei, das Ehrenamt lasse immer weiter nach. Sie schlägt vor, in den 
Bürgerversammlungen Paten zu suchen, die Materialkosten könnten von der 
Gemeinde übernommen werden.  
 
Ein Gemeinderatsmitglied weist darauf hin, dass z. B. die Agenda in ihrer 
Tätigkeit immer wieder ausgebremst werde.  
 
Ein anderes Gemeinderatsmitglied meint, dass eine Entlohnung notwendig sei.  
 
Ein Gemeinderatsmitglied meint, dass der Gedanke des Antrags grds. richtig sei, 
um insb. prägnante Punkte zu erfassen. Freiwillige gebe es durchaus.  
 
Ein weiteres Gemeinderatsmitglied ist der Ansicht, dass das Thema in den 
Bürgerversammlungen richtig dargestellt werden sollte, so dass weitere 
Freiwillige aktiviert werden. 
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Weitere Informationen:  
 
Bürgermeisterin Forster verliest die „5.000er“-Rechnungen der Gemeinde.  
 
Die Stadt Beilngries beteiligt die Gemeinde Denkendorf im Rahmen der 
frühzeitigen Unterrichtung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung 
nach § 4 Abs. 1 BauGB zum einfachen Bebauungsplan Nr. 88 – Nord 
„Innenentwicklung Beilngries – Nord“ sowie zum einfachen Bebauungsplan Nr. 
88 – Süd „Innenentwicklung Beilngries – Süd. 
Der Markt Altmannstein beteiligt die Gemeinde im Rahmen der Beteiligung der 
Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung nach § 4 Abs. 2 BauGB und § 
3 Abs. 2 BauGB zur Aufstellung des Bebauungsplans „Am Schindberg“ in 
Neuenhinzenhausen. 
Der Markt Kösching beteiligt die Gemeinde im Rahmen der Beteiligung der 
Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung nach § 4 Abs. 2 BauGB und § 
3 Abs. 2 BauGB zum einfachen Bebauungsplan zur Steuerung des Maßes der 
Nutzung bei der Bebauung im unbeplanten Ortsbereich „Kösching – Ortskern“. 
 
Der Kindergarten Dörndorf wird voraussichtlich planmäßig am 3.12. in Betrieb 
gehen können. Um 8 Uhr an diesem Montag findet die Segnung der Kinder statt; 
die große Einweihung findet im Mai statt. 
 
Im Bereich Abrechnung der Feuerwehreinsätze fand ein Gerichtstermin statt. Der 
Kläger, der über einen Fahrzeughalter die nach der Mustersatzung des 
bayerischen Gemeindetages gefertigte Feuerwehrsatzung in Frage stellte, hat 
die Klage zurückgezogen.  
 
Am 26.10. um 14 Uhr findet die Einweihung und offizielle Eröffnung des Info-
Pavillons im Dinopark statt. Mitglieder aus dem Gemeinderat sind herzlich 
eingeladen. 
Ein Gemeinderatsmitglied weist auf die Querung in der Raiffeisenstraße in 
Dörndorf hin. Dort sollte wieder zugeteert werden.  
 
Bürgermeisterin Forster informiert, dass diese Kleinmaßnahme zusammen mit 
der Asphaltierung des Radwegs und des Baugebiets in der zweiten 
Novemberwoche erfolgen werde.  
 
 
Ende der Sitzung:  22.48 Uhr 
 
 
 
 
 
 
Claudia Forster     Daniela Herrler  
1. Bürgermeisterin     Protokollführerin  
 



FORTSETZUNGSBLATT ZUR NIEDERSCHRIFT                                            Seite: 332 
über die öffentliche Sitzung 
 
des Gemeinderates Denkendorf                                                               am: 25.10.2018 
Lfd. Nr.                                   Sachverhalt 
 

Gemeinderatsmitglieder:  


